
Von Dr. Ha.ns Lieskc in Leipzig.
Eine B l1Untel11ehm,erin hat die AusfÜhrung eines

-!1ausbauesubernommen, der arn 15. Mai fertigzustellen
1St. PaUs-der .Endtag nicht eingehalteu wird  soll eine
Yertragsstr.afe (Konventionalstrafe) von 200 Mark für
Jeden Tag rn Abzug kommen. Bei der Mannigfaltigkeit
drohender unberechenbarer Ereignisse unserer über
raschungsreichen  Zeit ist nun die durch Strafabreden
verschärfte Verpflichtung zur Wahrung zeitlich genau
begrcnzter .Erfüliungsfristen für den Unternehmer natur
g  TI ß e.llle drii kende Uefährdung. Da aber erfa.hrungs
ma l  ort nur dIe Unkenntnis Über die R.ec tsbehelfe ZUr
B.errelUng von der Vertragsstrafe bei Fristversäuml1is
die Schuld am Verluste sonst ,w rettender großer Bc
äg  tragt, seien die Möglichkeiten einer .crsparunR des
Strarbetrages aIJgcmein kurz dargestellt.

.ci jge Beispiele mögen zur Erläuterung rechtlicher
BeurteIlung der Vertragsstrafe dienen. Nehmen wir
..also folgende .fjlie an:

1. Die Baufirma w\rd durch starke \VolkenbrÜehe, die
einel!- umfänglichen .Erdrutsch herbeiführen, in ihrer
Arbeit zurückgebracht, so daß sie statt am 15. lVlai
erst am 25. Mai damit fertig wird.

2. DJe Unter.nehmerin trägt, weil sie fahrJässigerwcisc
mit ungenügenden Kräften gearbeitet hat, offenbar
und eingestandenerriIaßen die Schuld daran daß
sich die F.ertigsteI!nng des Baues um von  drei
Waehen verzögert. Trotzdem rügt die Bestel1erin
diese Vertragsverletzung zunächst meht, nimmt
vieJmehr das Bauwerk nach Beendig-jlilK vorbehalt
los ab. Erst nach Urnlatlf eines Monats erkJärt sie
die forderung der Unternehmedn um 4200 Mk:
(= 200 Mk mal 21 Tage) kürzen zn wollen die
verabredete Vertragsstrafe damit in Abzll O 'bringend. l:>

-3. Die DesteUerin hat dem Bauunternehmer VOr VoU
endung der Arbeiten dieselben aufgekündigt, weil
das bisher gelieferte \Verk seiner GÜte nach dem
Vertrag nicht entsprach. Außerdem fordert sie
wegen verspäteter Vollendung die dafÜr aus be
dungcne Strafc.

4. Die Unternehmerin gerät   mit der Arbeit um
77 Tage in Verzug, so daß das Werk erst am
1. August becndet ist. fÜr die Bestellerin ist irgend
wclcher ersichtliche Wert an vorheriger Fertig
stellung offenbar nicht vorhanden; Schaden ist ihr
nicht der mindeste durch die Verspätung erstanden.
Dagegen hat die Bauuntcrnehmcrin infoJge zu
niedriger Berechnungen, Lohnerhöhungen und Bau
stofibeschaffllngsschwierigkeiten bei der \Vcrkher
stellung sowieso schon die härtesten Einbußen
erlitten. Trotz d,cr Vorstellungen hierÜber ver
harrt die Bestellerin auf der Vertragsstrafe in ihrer
volien Höhe und fordert dementsprechend
200 mal 77 = 15 4'00 Mk., cin Betrag, der die Hälfte
d s vereinbarten Werklohnes übersteigt.

5. Die Baufirma räumt ein, an der neuntägigen Ver
spätung der Arbeitsausführung schuidig zu sein.
Di.e Bestcllerin b hauptet! di,esem Verzuge zufoJge
3870 Mk. Schaden erJitten zu haben. Darauf über
weist ihr die Bauunternchmerin 1800 Mk.
(= 200 mal 9 Tage) als den Verzugsstraibet;ag.
.Eine Entschädigung Über diesen Betrag hinaus aber
Jehnt sie mit der Begründung ab, daG sich ja in der
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veranschaulichen
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deshalb an der Hand' von Ge
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geJöst werden.
1m faH 1 ist die  all1mternchmerin gänzlich schuld

los an d_er yerabsäumung des Endtages. l ettet sie d r
NachwclS Ihrer Ynschuld vor der StrafzahlungspfIicht?
Jawohl! Denn WIe schon ,ger Ausdruck "Ve.rtrags trafe"
andeutet, soll die Begleichung des verabredeten Be
trages den Unternehmer "bestrafen"; eine BestrafuTIR
aber setzt folgerichtigerweise eine Sclmld auf seite
des.5eh voraus, den die Strafe treffen solL Wer: nach
weIsen kann, daß qer FäJJjgkeitstag ohne sein Ver
sch lden verstrich, weil beispielsweise unabwendbare
wlschenfäUe ihn der Ausführungsmöglichkeit beraubte,
1st deshalb von der Entrichtung des Strafbetrags befreit!

ierfür folgenden Beleg ans der Gerichtspra:xis:
, Em Bauleiter vereinbart mit einen:: Unternehmer

e ne Vertra,gsstr3fe für den faU, daß der Unternehmer
eme ihm Übertragene Bauanlage nicht am 1. Nl'ärz be
endetc. Nach VeTtragsabschIuß vereinbaren die Teil
h ber (Parteien) mehrere Änderungen an der Anjage.
DIese Mehrarbeiten sind so umiangreich und bedeutend.
daß der ursprÜngliche Bauplan dadurch eine erhebliche
mgestaltung erfuhr. Nl1n)olgert das Gericht nkht schon
hJeratJs etwa, daß diese Anderungen  ohne weiteres den
\Vegfall der dreiwöchigen frist für die Fertigste!1ung
des Baues und den Fortfall der Vertragsstrafe nach sich
ziehen mÜßten. Ein dahin gehcnder I\Echtssatz wird
vielmehr ausdrücklich verneint. Dagegen silcht das Ge
richt im \\lege der Auslegung den Willen der Teilhaber
zu ermitteln, der bei der Verabredung der Verändcrl1n
gen zum Ausdruck gekommen ist. es untersucht des
h lb, ob die Teilhaber frist und Vertragsstrafe auch für
dIe neubestellten Arbeiten gelten lassen woUten oder
nicht. Das erkennende Gericht aber kommt auf Grund
dieser Untersuchung zu dem Ergebnis, daß der Unter
nehmer glauben durfte, angesichts der umfangreichen
Neuordnungen sone die Vertragsstrafe nicht mehr wirk
sam bleiben. Denn die Änderungen waren sehr erheb
liche und gaben dem Gegenstande der Leistung des
Unternehmers eine stark veränderte Gestalt: insbeson
dere wurde durch sie auch die ZeiteinteiJllng' des Unter
nehmers beträchtlich berÜhrt  -- ja, es durfte  ogar von
vorn_ erein als wahrscheinlich angenommen werden, daß
die Andenmgen weit mehr Zeit beanspruchen wiirden.
Trotzdem haben die Teilhaber niemals mehr vo:; der
\Vahrung einer Frist und der Zahlung einer Vertrags
strafe bei FristÜberschreitl1ng gesprochen. Nach aHedem
wird der in dem Verhalten der Teilhaber nach Be
steIJung der Mehrarbeiten zum Ausdruck g-ekommene
\ViJIe gerichtlicherseits dahin ausgelegt, daß die TeU
haber die Vertragsstrafe Übereinstimmend nicht mehr
geltend machcn wollten} \Vir entnehmen daraus, daß
auch ein aus dem Gepräge des Falles bei genaller \VÜr
digung aller Tatumstände zu schließender stillschweigend
V'creinbarter Verzicht den Anspruch auf die Vertrags
strafe beseitigen kann.

1 Urteil des O. L-G. Breslau" abgedruckt in der Rechts
sprechung der Oberlandesgerichte. Bd.. 28, S. 80 fg:.



Unser FaH 2 handelt von einer Bauunternehnlerin,
die trotz schüldhaiter Säumnis die Zahlung der Vertrags
strafe deshalb verweigert, weil die Strafe erst längere
Zeit nach 'vorbehaItJoser Abnahme geltend gemacht
wurde. Besteht diese Weigerung L1er Unternehmerin zu
Recht? Jawohl! Die Vertragsstrafe ist deshalb vor
liegend gleichfalls nicht verwirkt. Vorbehaltlose An
nahme der besteHten Arbeit als Erfüllung beseitigt viel
mehr den Anspruch auf Vertragsstraic.!! W"enn also eine
Bauuntcrnchmerin bei Vermeidung einer Vertragsstrafe
von 2000 Mk. für den fall einer FristÜberschreitung- bis
zum 15. Mai eine ßauanlage auszufiihren hätte und sie
erhält am Tage der verspäteten fertigstellung, dem
7. Juni, nach erfolgter Abnahm  im Geschäftszimrner der
ßeste!!edn anstandslo,> den vereinbarten WerkJohn be
händigt, so sind ihre 2000 Mk. Vertragsstrafe für sie ge
rettet. Denn der Vorbehalt der Strafe muß spätestens
bei dcr Annahme erklärt werden. Vnd Z\\rar muß in
StreitfäJJcn der Gläubiger den Vorbehalt beweisen, wcnn
er nach der Annahme der ErfÜllung' die Strafe vcrlangt. 3

Ausweisiich der Praxis kann dIeser Regelung für den
Bauunternehmer auch im Verkehr mit seinen Lieferem
und Unter-Unternehmern größere Bedeutung zukommen.
So war in einem Vertrag die A.bl1ahmc der Steine auf
der Baustelle nach Anleitung der Bauleitung maßgebend
für die tIaftung für Schäden, also fÜr den GefahrÜber
gang. Dieser Augenblick war deshalb auch derjenige
der Annahme. Tn ihm mnßte sich der Gläubiger das
Recht auf die Vertragsstrafe vorbehalten. IN eil aber der
Vertreter der Baufirma den Vorbehalt der Vertrags
strafe in diesem Zeitpunkte übersehen hatte, war der
Anspruch anf die Strafe somit Überhaupt verw!rkt.

fall 3 unserer Beispiele behandelt die f'rage nach
dem Verfall der Vertragssirafe, wcnn die Besie!lerin das
Werk vor Beendigung kündigte. Auch hierauf hat dic
Gerichtspraxis bereits zu antworten Anlaß gehabt. Da
nach darf beim \Verkvertrag der Besteller, der vor VoJ!
endung des Werkes den Vertrag aufgekündigt hat, weil
die bisher geJieferten Arbeiten vertragswidriger Güte
waren, nicht die V,ertragsstraie wegen Verspätung der
Vollendung fordern. J

Von Rechts wegen ist der Besteller befugt, wenn
der Bauunternehmer mit seiner Arbeit in Verzug gerät,
eine angemessene Nachfrist zu setzen mit dem Be
merken, daß cr nach fruchtlos verstrichener frist auf
die Arbeit ganz verzichte. Solch hartnäckige Säumnis
beschert dem Besteller alsdann das R.echt, Schaden
ersatz \vegen NichterfüIJung- zu beanspruchen. Dagegen
ist es dem BesteJJer rechtlich verwehrt, neben einer der
artigen Ersatzforderung noch obendrein die Vertrags
strafe zu verlangen. 6

In fall 4 unserer Beispiele beklagt sich der an sich
schuldige Bauunternehmer Uber unverhältnismäßige
Höhe der Vertragsstrafe. Verheißt in derartigen Lagen
gerichtlicher Anruf eine Hilfe für den durch die Straf
abrede über Gebühr Bedrückten'? Jawohl! Zwar ist
kein Richter befugt, dem an sich an dem Verfall der
Strafe schuldigen Teile den Strafbetrag etwa ganz zu
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erlassen. WobI aber kennt das Gesetz hie('ein richter:"
liehes Ermäßigungsrecht.

Ist nämlich eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig
hoch, so kann sie, wenn der damit Belastete dies bean
tragt, durch Gerichtsurteil auf den angemessenen Betrag
herabgesetzt werden. Preilich ist eine solche Strai
milderung nur so lange möglich, als der Betrag noch
nicht entrichtet ist. Die Begleichung des Strafbetrages..
schließt ein li'erabsetzungsrecht aus.' Welcher Betrag
angemessen ist, das herauszufinden ist Sache freien
richterlichen trrnessens. Das t:rmäßigungsrecht ist in
dessen in unser Bür.l":erlichcs .Recht aufgenommen 1edig
lieh in der Erwartung, daß der deutsche l.(ichter von
demselben keinen zu weitgebenden Gebrauch macht;
vor allem soH die dem Bedrängten notfalls gewährte
[rJeichterung niebt etwa eine Beförderung der Vertrags
untreue großziehen. Vielmehr ist der fIauptzweck der
.einführung des richterlichen Ennäßigungsrechtes. einem
Mißbrauche der Vertragsfreiheit zu wucherischer Aus
beutung des wirtschaftlich schwächeren Teiles zu
.steuern. Gesichtspunkte auf der Suche nach rechtem
tntscheid auf einen .crmäRigungsanlrag sind z. B. zu er
blicken in dem Schaden für den BesteIler infolge der
Vertrags widrigkeit des Unternehmers, in der wirtschaft_
hchen Lage der beiden Vertragsteilhaber, in der Höhe
des Schuldgrades auf seiten des Unternehmers. Ver
werten wir diese Gesichstpunkte für unseren Beispiels
fall, so wlirden wir die 15400 Mk. Strafe im Hinblick auf
die an sich schon erheblichen Verluste der Baufirma. auf
die Höhe des Strafbetrages, Juf die Geringfügigkeit der
Schuld und auf das fehlen jegJichcn Schadens auf Be
stellerseite vielleicht auf 6000 Mk. zn ermäßigen haben.
Der Grundsatz der Ullstatthaitigkcit, von einer Ver
tragsstrafe gänzlich zu befreien, wird übrigens durch
eine Ausnahme eiJ]Q:eschränkt. BekänntJich n.::nnt l1nser
Gesetz alle gegel1 die guten Sitten verstoßenden Rechts
geschäfte nichtig,s - nichtig sind deshalb insbesondere
alle wucherischen Verträge. Im Anschluß hieran erklärt
nun das Reichsgericht, daß auch die Vereinbarung einer
übermäßig hohen, die Vermögensstellung des Schuldners
v(:;rnichtenden Vertragsstrafe als Verstoß gegen die"
guten Sitten völlig nichtig und deshalb ais nicht be
stehend zu betrachten sein kann. 9

Um sich gegen den Antrag, des Unternehmers auf
HerabsetzUlU; der Strafe von vornherein zu schützen,
könnte der Besteller auf den Gedanken kommen, die Er
mäßigungsantragsbefugnis bei Vertragsabschluß auszu
schließen. Diese Vorsicht würde ihm indessen nichts
helfen. Denn alle Vereinbarungen eines Verzichts auf
den Ermäßigungsanspruch sind unwirksam; die richter
liche HerabsetzllllgSmacht Kann nicht vertraglich aus
der Welt geräumt werden. lO

Der 5. Fall Ul1scr,er Musterbeispiele behandelt einen
Bauunternehmer, der nach Zahlung der verwirkten Ver
tragsstrafe die Erstattung darüber hinaus geltend ge
machten Schadens verweigert, weil es ja schon dem
Wesen der Vertragsstrafe entspreche, den durch die
nicht gehörige Leistung dem Besteller erwachsenen
Nachteil vertragsrnäßig zu verkörpern. Aber der Unter
nehmer' hat mit seiner Auffassun.l": diesmal Unrecht und
muß deshalb neben der Strafe den erwiesenermaßen
darüber hinaus entstandeI"!ell Schaden von 2070 Mk.
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noch obendrein erstatten. Die Entstehungsgeschichte
des Geset abschnittes von der Vertragsstrafe konnte
allerdings z,unächst zu der gegenteiligen Auffassung ver
führen. Denn einer der tIauptzwecke eler ganzen Ver
tragsstrafe ruht ja eben darin, auf möglichst einfache
Weise die Schwierigkeiten des SchadenSllachweises in
folge nicht gehöriger ETfiillung des Vertragsgegners zu
beseitigen. Trotz allem erklärt jedoch das Gesetz mit
zweuelsfreien Worten, da der Gläubiger die Strafe zwar
als Milldestbetrag des Schadens fordern darf, in der
Geltendmachung eines darüber hinausgehend.eu Scl1aden
ersatzanspruchs dadurch aber nicht gehindert ist. 11 Nur
muß der Fordernde nun seinerseits den Beweis dafür
antreten, daß der über den Strafbetrag hinausgehende
Schaden ihm tatsächlich in der geltend gemachten Höhe
auch erwuchs.

o ==== 0

Doppelwohnhaus für Beamte der "Gute
hoffnungshütte" in Oberhausen.

Architekt Prof. Brunn Möhring in Berlin.
(Abbi1dl1ngcn auf Blatt 53 lind ,;4).

Wie die Orundrißeinteilllng ,erkennen läfH, handelt
es sich hier um Wohnungen, die den Bedürfnissen
höherer Angestellten entsprechen. Je eine Hälfte dieses,
Doppelhaus-es ist als W olmstätte für eine Pamilie ge
dacht. Im Eidg,eschoß sind die dem Tagesbedarf dienen
den Räume, im Ohergeschoß die Schlafzimmer usw. und
im DachgeschoR, wie d.er Austritt an der Straßenseite
vermuten läßt, ein PremdenziIIllI1er und die Mädchen
zimmer untergebracht. Der Architekt scheut nicht da
vor 7.urück, an der Straßenseite im Erdgeschoß Abort
und Kiiche und im Ohergeschoß gleichfalls den Abort und
das Badezimmer aBzuordnen. Dadurch erreicht er, daß
die sämtlichen \Vohnräume lind Schlafzimmer, letztere
bis auf eins nicht, das seiner weniger gÜnstigen Lage
wegen bei einer kleineren Familie auch als fremden
zimmer benutzt würde, den Gartenseiten zugekehrt snid.

Das Äußere dieses Hauses zeigt schlichte aber
äußerst geschickt gruppierte Gestaltung, die bei ihrer
natürlichen, ans dem Inneren her alls entwickelten
Lösung" den Beschauer Überrascht. Es ist ein Back
steinbau von vornehmer \Virkung. Der Gedanke liegt
nahe in Industriestädten wie Oberhausen, Sterkrade
llSW' den bei entsprechender Farbengebung doch
freu dIicher wirkenden Putzbau dem Backsteinbau vor
zuziehen. Angestellte Versuche haben aber erwiesen,
daß Putzbauten, die kurz nach ihrer Fertigstel1ung ihrer
geschickt abgestimmten farbenzusammensteliung wegen
sehr freundlich wcnD auch fremdartig in dieser Um
gebung wirkted, nach kurzer Zeit, durch ihr durch Ruß
und Schmutz bewirktes Aussehen, den Beschauer förm
lich abstieBen. Der Backsteinbau ist dieser Ver
schrnutzung und Verrußung nicht weniger ausgesetzt,
nur ist die Wirkung eine andere. Ähnlich wie durch die
Witterungseinflüsse'bei alten Bauten, erhalten die Back
steinbauten hier einen überzug, der dem Ganzen einen
erhöhten Reiz verleiht. Auf jeden Fan muß diese Beein
flussung des Äußeren bei don' Backsteinbau als das
kleinere übel bezeichnet werden

Bei der Beurteilung des vorUegenden Entwurfes ist
keineswegs damit zu rechnen, daß dasselbe Baus
dutzendweise in Reih und Glied nebeneinander gesteilt
wird. Diese gewiß einhcitJiche aber auch eintönige Ge
staltung einer Menschenan icdlung ist bei einem
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Architekten von "dem Rufe
schlossen. Er wird bei Wahrung einet
EinheitJichkeifjedem einzelnen ftause
präge geben und damit die in einer
ohnehin allzusehr in Erscheinung tretende
ausschalten.

D===C

Holzschindel- Verkleidungen.
Beschindelte Oebändcflächen bieten infolge ihres

geringen WärmeleitungsVerlllögenS nicht nUr einen
sicheren Schutz  egen \Vitt9rungseinfWsse, Nieder
schJäge und heftig-e \Vinde, sondt;m sie verldhen dem
Gehäude auch ein eigenartiges, schönes, heimisches Aus
sehen. Man ist deshalb heute wieder bemÜht, der
SchindeJhauweise zum Ansehen zn verhelien und ihr
einen Platz im Bauwesen einzuräumen, zuma! sie gegen
über anderen Ausführungen nur verhältnismäßig geringe
Anlage  und Unterhaltungskosten bedingt. Holzsehindelrr
\verden aus Buchen- oder Eichenbolztafeln geschnitten,.
die m m dureh Zersägen von ftC'lzblöcken maschineli zu
richtet. Gleich\""/ohl gibt es aber in Deutschland noch
einige Gegenden, in denen die ftolzschindcln mit den ein
fachsten ftandwcrkszeugen als Heimarbeit erzeugt wer
den. Neben Buchen- und Eichenholzschinde!n kommerr
aber auch solche aus Kiefer, Pichte, Esche, Lärche,.
Tanne und führe in frage. Die meist gebräuchlichsten
Schindeln erh llten eine Länge yon et'\;V(i 20 bis 25 cm
und eine Breite von 7 bis 11 cm, bei einer Stärke von
3 bis 7 mrn. Selbstverständlich werden auch größere
und stärkere Stücke hergesteHt, jedoch sind diese!berr
dem Reißen lind \-Verien In weit höhercm Maße aus<:;:c
setzt als solche von kleineren Abmcssnngen. So lnt
man in der Schweiz und im südlichen Deutschland grOnc
roh gespaltene Schindeln, die jedoch der feuers.\.';eiahr,
der Undichtigkeit und des unschönen Aussehens wegen
fÜr bessere Bauwerke wenig geeignet erscheinen. Da
Schindelverkleidungen zumeist auf Pachwerkwänden
ausgeführt werden, so ist hier für eine geeignete Unter
lage für die Befestigung zu sorgen. Als Unterlage dienen
gewöhnlich rauhe kieferne oder tannene be.säumte
Schalbretter, die auf den Holzstielen in wagerechter
Lage ihre Befestigung erhaHen. Die z\vischen den ein
zelnen wagerechten Schichten der Schalbretter befind
lichen Pugen bleiben offen, damit die Luft hinter den
Schindeln durchstreichen kann. Vereinzelt finden wohl
auch gespundete Bretter Anwendung, jedoch düIfte dies
im allgemeinen nicht nötig sein.

Nun ist allerdings nicht zu verkennen. daß die poli
zeilichen Vorschriften der Schindelbauweise gewisse
Einschränkungen auferlegen. v... r enn .aber Liie Sc-hindeJn
eine gute Schutztränkl1ng erhalten, so sind sie i;!1 Verein
mit ihrer gJatten Oberfläche sehr feuer- und wetterbe
ständig," denn eine I'!:latte Deckung bietet dem feuer nur
geringe Ang;riffsflächen. JedeIlfaJls ist letztere geringer
wie bei den sonst gebräucHlichen Holzverzierungen. Die
Fenersicherheit der Iiolzschindeln wird dadurch noch er
höht, daß man letztere gut trocknen läßt und sie danrr
etwa drei Tage lang in Kalkwasser legt. Von hier
kommen sie in eine heiße Lösung, bestehend allS
Wasserglas und Bornx:, und werden schlicßHch mit
Eisensulfatlösungen gatt getränkt. Die Schl1tztränkung
und das Pärben kann aber auch mit Eisenvitriollösnngen
und SchwefelnatriuID erfolgen, wobei sich eine sel1\varz
grüne Färbung der Schindeln zeigt, die vom ausgeschie
denen Schwefeleisen herriihrt.. Schwefelnatriuill wird zu
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sich aus der Gestaltung der Wohnungsfrage. Das Kriegs
amt hält es für seine Pflicht, durch geeignete Maß
nahmen der schon vorhandenen oder zu erwartenden
Wohnungsnot vorzubeugen. Die KriegsamtsteIlen sind
daher angewies m worden, soweit eine Woqnungsnot
wirklich besteht und die Dringlichkeit ihrer Beseitigung
nachgewiesen ist, ,die erforderlichen Dauten \virksam zu
unt'erstüt£:en und die benötigten Baustoffe freizugeben.
Die feststellung der Dringlichkeit erfolgt im Einver
nehmen mit den zust digen Zivilbenörden. In Detracht
kommen:
A. Um - II n d Aus bau t e TI, insbcsonder.e Umbat! von

größeren \Vohnungen durch Zerlegung in kleinere,
eine Maßnahme, die meist ohne erhebliche Schwierig
keiten ausführbar und nach Möglichkeit" w fördern
sein wird. Außerdem stehcn in Prage Ausbau der
Dachböden für Viohnzweckc sowie Neuanlage von
Kellerwohnungen, letztere sind jedoch nur zulässig in
ganz besonderen NottäUen und unter baulich und ge
sundheitlich besonders gÜnstigen Verhältnissen bei
schärfster Beurteilung.

B. Not s t an d s bau t e n, z. B. Baracken in behelfs
mäßiger Ausführung, ein Aushi!fs1J]ittel zur beschleu
nigten ßeseitig-ung der vVohl1uugsnot, das nur in drin
genden Ausnahmefällen zu 9111pfehien ist.

C. Neu ball t en:
a) fertigsteJJung der stillgcIegten Wohnul1gspantcll:

Die Weiterführung ist von faH zu I'all zu prÜfen
und kann, weijll es die Verhältnisse einigermaßen
zulassen namentlich bei geringen Aniorden1l1gen
all beschlagnahmtcn Baustoffen, geneh'migt werden.

b) Bau von Einzelwohn- und Gruppenhäusern : Die
Anträge sind von Fall zu ftlli zu prÜfen. jedoch
unter schärfster Beurteilung, soweit es sich um
größere Wohnungen handelt. LUXilsbauten sind
verboten.

c) Kleinwohnungsbauten sind mit aUen Kräften zu
förder)). Anträge aus der Industrie auf [Ierstellung
von Arbeitcrwohnungen, sowie seitens der Ge
meinden, sind der B'autenprüful1gssteUe umgehend
zur Prüfung vorzuiegell. Die Genehmigung ist ab
hängig zn machen von der Zustimmung der zu
ständig;en Landes- Imd Gemeinde behörden.

Die Kriegsamtstellen  ind angewiesen wordeF  die
zur förderung dic'scr Aufg-aben etwa erforderlicq,en
Einzeldispense .oder grundsätzliche Dispense von den
b steheIHjen feuer-und baupolizeilicl1en Vorschriften bei
den zuständigen Bchörden zu erwirken. Eine Ent
scheidun;.!; über den. Zeitpunkt, an dem nach dem Kriege
die unter A. genanntel1 neu. entstandcnen Wohnllmten
geräumt werdeu müssen, hat durch die' jeweils zu
ständige I(egierung (in Preußen durch den Herrn Obcr
präsidenten) zu eriolQ;en.

Für die Zuführung der notwendigen Baustofie ist .q.ls
Grundsatz festzuhp-Itcn, daß die nächstgeleg'el1en Be
zugSQ11_ Jlen zu wählen Sllld und daß Landfuhrwerk so
wie vVasserwege für den Transport möglichst ausge
nutzt 'werden.

Verschiedene\>.
Der Arbeitsmarkt im Pebruar 1918.

Auch im februar 1918 konnte, dem Reichs
arbeitsblatt zufoig-e, keine wesentJiche Veränderung
in der Tätigkeit d r deuts!;lIen Ißp'u trie g  cfl
Über der Lage im Januar festgestellt werden. Sie
bietet ungefähr dasselbe Bild wie in den vorf1er
gebenden Monaten. Da sich die V olkswirtschRft
vollkommen auf di,e KriegsverhäItnisse eingy_,stellt 4m,
können g-rößere Schwankungen nicht leicht vorlq)m'J1 4.
Die Beschäftigung hielt sich auch gegenüb,er d tn Y pr
jahr ungefähr auf derselben Höhe. Ei111ge Industrie
zweige, an die besondere Anforderungen infp!ge 4.e s
Krieges gestent werdel1, konnten eine weitere Ver
besserung ihres G-cschäftsganges nachweisen.

Nach den Mitteilungen der dem Kaiserlichen Sta
tistischen Amte berichtenden Verbände ist die Bescr. fti
gung im Bau g ewe r beim Monat Januar langsam
zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr läßt sich eine
weniger günstige Lage des Baumarktes feststellen. Der
Arbeitermal1geJ mac!1t sich Überall fühlbar.

Die StJ. I- und Walzwerke \Vestdeutscl11ands \-vie
Schlesiens die EmailIierwerke. die Röhren- und Draht
industrie,  rie ferner die Kleineisenindustrie haben keine
and-cre Gestaltung der Geschäftslage als im J(I1111£1r d. .L
und im Februar des Vorjahres aufzU\veisen. für die
B!echwalzwerke. die anhaltend stark beschäftigt  ind,
wie ftir die Eisenmöbelfabriken machte sich zum Teil
110ch eine Steigerung der Inanspruchnahme bemerkbar,
während in der R öhr e n i n d 11 S tri e vereinzelt eine
Abschwächung der Beschäftigung gegen 1917 hervo{trat.
Die Beschäftigung der Z i e gel eie n war im Monat
fabruar gegenüber dem Vormonat ziemlich unverändert.
Auch das S te i n b r u c h ge wer b e meldet keinerlei
Veränderung. Aus der Z e m e n t j n d u s tri € wird
mitgeteilt, daß die Beschäftigung im Berichtsmonat be
deutend geringer als im Januar und im Vorjahr gewesen
sei. Bei den Ziegeleien, die unter Arbeitermange1 littetl,
mußten teilweise die Lohne erhöht werden und über
stundenarbeit stattfinden. Die Tätigkeit in der GI a s
i n d 11 S tri e kann während des ganzen Monats Fe
bruar als gut bezeichnet werden. OegenÜber dem Ja
nuar war fast durchweg eine Besserung zu verspÜren.
GegenÜber dem gJeichen Monat des Vorjahres konnte
eine wesentlich günstigere Geschäftslage festgeste11t
werden.

Im Monat februar kamcn auf 100 offene männliche
SteHen 49 Arbeitsgesuehc, gegen 58 im Vorjahre und 56
im Januar 1918.

lIehlirdiiches. Parll'mentarlsches u.w.
Richtlinien über die Regelung der Bautätigkeit. Die

bisherigen RichtIinien für die MitwIrkung der Kriegsamt- In  1t.
stellen bei der Regelung der Bautätigkeit sind, dem Vertra sstrafen für pristversäumnis bei Bauarbeiten. 
"Kriegsamt" (Kriegsministerium, Stab. Tech. Nr. A 32!XIV. Doppel\V"ohnhalls für Be.amte der ."Glttehoffnungsh tte" in
All. 3.18. K.-Tl. vom 15.3.18) zufoige, für das l1aujahr Oberhausen. -liolzschindel-Verkleldungen. - Versch1edenes.
1918. ergänzt worden. fIauptaufgabe bleibt es, die Abbilduqen>
Leistungsfähigkeit der Kriegsindustri.e auf dem  r- Blatt 53-54. Architekt Professor Bruno Möhring in Berlin
reichten Stande unbedingt zu erhalten. Der Bau von 'Doppel-Wohnhaus für Büttenbeamte in, Oberhausen.
1andwirtschaftlichen Betriebsgebäuden ist in stärker. m  8 doo KUll9tschutzgeset!-  Ist ein Nachbanen nach de{l bic; a!?'
MaBe als bisher zu fördern. Neue Aufgaben eri 1,)en gdlildeten Banwerken und meder2:egeOO1W Pliitlw 1"J1m!II!SII/:.

S-chrimeikr: Areh. Prof. A. JUfit, Br lau, und Bauil'kg. Prof. M. Preu8 (z. Zt. im Felde). - V rJag PanI Stei nke, Breslau     10.


